
Anlage 1: 
 
 
Begründung 
 
Die Stadtratsfraktionen erhalten auf der Grundlage des § 5 Abs. 1 der 
Entschädigungssatzung der Stadt Dessau-Roßlau zur Erledigung einer ordnungsgemäßen 
Fraktionstätigkeit jeweils monatlich eine Fraktions- /Arbeitsmittelzuweisung aus dem 
städtischen Haushalt auf das entsprechende Geschäftsfraktionskonto bei der 
Stadtsparkasse Dessau überwiesen. Die Mittel sind zweckgebunden für Personal- und 
Sachkosten zu verwenden. 
 
Für die Zulässigkeit  der Mittelverwendung wird insbesondere der Runderlass (RdErl.) des 
MI LSA vom 20.03.2007 zur Orientierung herangezogen, der jeder Fraktion zur Verfügung 
gestellt wurde. Auch wenn zwischenzeitlich das KVG LSA in Kraft getreten ist, hat der Inhalt 
des RdErl. nichts an seiner Aktualität verloren. Ab dem HHJ 2018 tritt eine stadteigene 
„Richtlinie über die Verwendung von gewährten Arbeitsmitteln aus dem Haushalt der Stadt 
Dessau-Roßlau“ in Kraft. Diese Richtlinie hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 17.10.2018 
beschlossen. 
 
Die Prüfung über die zweckentsprechende Verwendung der Mittel eines Haushaltsjahres 
erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 o.g. Entschädigungssatzung vom örtlichen Rechnungsprüfungsamt 
(RPA). Dazu reichen die einzelnen Fraktionen regelmäßig eine Abrechnung der im 
Haushaltsjahr (HHJ) getätigten Ausgaben an Sach- und Personalkosten bzw. erhaltenen 
Einnahmen zusammen mit entsprechenden Kontoauszügen und Rechnungsbelegen im 
Original sowie sonstigen relevanten Nachweisen bis zum 31.03. des Nachjahres ein. 
 
Die getroffenen Prüfungsfeststellungen stellt das RPA in einem Prüfprotokoll zusammen, das 
als Entwurf der jeweiligen Fraktion vorab zwecks ggf. Äußerungen dazu bekannt gegeben 
wird. Erst danach wird das endgültige Prüfprotokoll ausgereicht. 
 
Die Prüfung der Fraktionsmittelverwendung bei den Fraktionen AfD und Freie Fraktion der 
Wahlperiode 2014-2019 gestaltete sich außerordentlich problematisch, einerseits wegen 
verzögerter bzw. keiner Vorlage von Abrechnungsunterlagen und zum anderen einer 
Vermischung beider Fraktionsgeschäftskonten. Aus diesem Grunde haben sich die 
Ergebnisse der Abrechnung der Fraktionsmittel für die HHJ 2017-2019 insgesamt stark 
verzögert.  
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